
II~·1495 der Beilagen zu den stenographisehen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

650/AeB. 

zu 675/J 
An fra g e b e a n t w 0 r tun i 

des Bundesministers für soziale Verwaltung Grete Reh 0 r 

auf die Anfrage der Abgeordneten C z e t tel u:nd Genossen, 

betreffend den Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 1967 unter Bedachtnahme 

auf das 4. Budgetüberschreitungsgesetz 1967. 

-.-,,- ..... 

Die genannten Abgeordneten richten an mich folgende Anfragen: 

1) Welche einzeln anzuführenden Ausgabenansätze waren dureh die Rück­
stellung eines einheitlichen Hundertsatzes gemäß Art. II Abs. 3 des Bundes-
finanzgesetzes 1967 betroffen? . 

2) Mit welchem Hundertsatz und wann sind diese Bindungen verfügt 
,'Jorden? 

3) Auf welche verfügbare Höhe verminderten sieh sohin die betroffenen 
Ausgabenansätze? 

4) Ist das Ressort bei der Ermittlung der (dem Bundesministerium für 
Finanzen bekanntgegebenen und später in die Regierungsvorlage über das 4. 
Budgetüberschreitungsgesetz 1967 aufgenommenen)Übersehreitungsbeträge von 
der vollen Höhe der Ausgabenansätze (unter Berücksichtigung des 1. bis 3. 
Budgetüberschreitungsgesetzes 1967) oder von ihrer um die Bindungen ver­
minderten Höhe ausgegangen? 

5) Hinsichtlich welcher zu überschreitenden Ausgabenansätze (wobei 
der Betrag der Überschreitung anzugeben ist) und hinsichtlich welcher 
zur Bedeckung dieser Überschreitungen herangezogenen Ausgabenansätze (wo­
bei der zur Bedeckung herangezogene Betrag anzugeben ist) sind die Be­
stimmungen des Art. III AbsQ 5 lit. b bis d des Bundesfinanzgesetzes 1967 

a) vor dem Inkrafttreten des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 
und 

b) nach dessen Inkrafttreten 
angew~ndet worden? 

In Beantwortung dieser Anfragen beehre ich mich, nachstehendes mit­
zuteilen: 

Zu 1) ~ 3): 

Die Ausgabenansätze des Bundesfinanzgesetzes 1967, zu deren Über­

schreitung das hoo Ressort dureh das 4. Budgetübersehreitungsgesetz 1967 

ermächtigt worden war, sowie die hievon:ldurch die Rückstellung eines ein­

heitlichen Hundertsatzes gemäß Art. II Abs. 3 des Bundesfinanzgesetzes 

1967 betroffenen und die demnach verfügbar gewesenen Ausgabenkredite sind 

in der folgenden Übersicht dargestellt. 

Diese Ausgabenrüekstellungen (Kreditbindungen) im Ausmaß von einem 

Prozent sind im § 3 Abs. 2 des 3. Budgetübersehreitungsgesetzes 1967, 

BGBLNr. 350, verfügt worden. Auf Grund einer Ankündigung seitens des Bun­

desministeriums für Finanzen wurden die auf das hoc Ressort entfallenden 

Bindungen vorsorglich bereits Ende Juli 1967 vorgenommen. 
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650LA. B. 2 
zu 675/J 

Ansatz Ansatzbe~ BVA.1967 Bindung verbleibender 
zeichnung Kredit 

IvIill. S 

1/15336 Zivilschutz; a) Förderunesausgaben 0'002 - 0'002 

1/15501 Landesarbeitsämter; b) 
Verwaltungsaufwand 20'850 0'002 20'848 

1/15578 Kurzarbeiterunter- c) sützung 2'000 2'000 

1/15598 Einrichtungen der 
Arbeitsverwaltung (I) ; 
Kostenersatz an die e) Gemeinden 1°400 1'400 

1/15708 Landesinvaliden[lmter j 
Aufvlandskredi te 3'606 0'036 3'570 

1/15728 Prothesenwerkstättenj 
AufvJandskredi te 1 9 212 0'012 1'200 

a) Bindung wegen Geringfügigkeit vernachlässigt (Verrechnungsansatz). 

b) Von Bindung bis auf den beim Ansatz 2/15504 veranschlagten Betrag aus­

genommen (zweckgebundene Gebarung). 

e) Von Bindung ausgenommen (zweckgebundene Gebarung). 

Zu 4): 

Bei der Ermittlung der Überschreitungsbeträge wurde von den um die 

Bindungen verminderten Ansätzen ausgegangen. 

Zu 5): 

Hinsichtlich der im § 1 des 4. Budgetüberschreitungsgesetzes 1967 

angeführten Ausgabenansätze sind die Bestimmungen des Art. 111 Abs. 5 
lit. b - d des Bundesfinanzgesetzes 1967 weder vor noch nach dessen 1n­

krafttreten angevJendet worden. 

-.-.-.-
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